
STADT HEIDENAU
- Der Bürgermeister - Heidenau, 13.09.2022

Abstimmungsergebnis:

Gremium (Beratungsfolge) 1. 2.

Anwesend

JA-Stimmen

NEIN-Stimmen

Enthaltungen

zugestimmt   
abgelehnt   
zurückgestellt   
Weiterleitung ohne Beschluss   

Schriftführer (Unterschrift)

Beschlussvorlage Nr.

117/2022
Dez/Amt: I / 32.

Bearbeiter: Walther, Torsten

Status: öffentlich

Beteiligte Bereiche:
I., II., 20.

Beratungsfolge Status Termin Behandlung

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 11.10.2022 Vorberatung
Stadtrat öffentlich 27.10.2022 Beschlussfassung

Betreff:

Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Heidenau

Beschlusstext:

Der Stadtrat der Stadt Heidenau beschließt die Neufassung der Geschäftsordnung des
Stadtrates der Stadt Heidenau gemäß Anlage 117/2022-1.
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Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Auswirkungen auf den Haushalt HH-Jahr:

Buchungsstelle :

Beträge in €

 Mittel stehen haushaltsseitig zur
Verfügung

 Mittelbedarf

Folgeaufwand (jährlich)

 davon Sachkosten

 davon Personalkosten

Folgeertrag (jährlich)

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Erläuterung:

Nach § 38 Abs. 2 SächsGemO regelt der Stadtrat seine inneren Angelegenheiten,
insbesondere den Gang seiner Verhandlungen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
durch eine Geschäftsordnung. Bei den inhaltlichen Regelungen ist der Stadtrat also
insbesondere an die insoweit geltenden landesrechtlichen Bestimmungen der Sächsischen
Gemeindeordnung gebunden.

Auf der Grundlage der am 20.02.2022 in Kraft getretenen Änderungen der Sächsischen
Gemeindeordnung erfolgte bereits mit Beschlussfassung des Stadtrates vom 28.04.2022
eine Anpassung der Regelungen der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Heidenau
an die geänderte Rechtslage.

Infolge des Inkrafttretens des Dritten Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts hat
der Sächsische Städte- und Gemeindetag im Mai 2022 das aktualisierte Muster einer
Geschäftsordnung für Gemeinderäte veröffentlicht. Der Entwurf wurde zuvor dem
Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI), dem Sächsischen Rechnungshof und
der Sächsischen Datenschutzbeauftragten zur Abstimmung übermittelt; das
veröffentlichte Muster berücksichtigt die von dort angeregten Änderungen.

Damit die Regelungen der Geschäftsordnung des Stadtrates Heidenau vollumfänglich den
Empfehlungen der Muster-Geschäftsordnung des SSG entsprechen, sind nochmals
geringfügige Änderungen im § 3 Abs. 3, § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 6, § 15 Abs. 1 sowie im § 25
Abs. 1 und 2 angezeigt, ohne dass damit aber wesentliche inhaltliche Änderungen erfolgen.
Vielmehr sind die Änderungen insbesondere deshalb notwendig, damit in den maßgeblichen
Bestimmungen der Geschäftsordnung die insoweit geltenden Regelungen der Sächsischen
Gemeindeordnung vollständig und korrekt wiedergegeben werden.

Die Änderungen bzw. Ergänzungen sind in der Anlage 117/2022-1 entsprechend fett
gekennzeichnet.
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Im Falle einer Beschlussfassung der Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrats ist
jedem Mitglied des Stadtrates eine geänderte Ausfertigung auszuhändigen.

Anlagen:

Anlage 117/2022-1:
Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Heidenau

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des
Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der
Vorlage trägt eine Unterschrift!


